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BUNDESGESETZBLATT
 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH
 

Jahrgang 1998 Ausgegeben am 9. Jänner 1998 Teil I 

25. Bundesgesetz: Urheberrechtsgesetz-Novelle 1997 – UrhG-Nov 1997 
(NR: GP XX RV 883 AB 1001 S. 104. BR: AB 5603 S. 634.) 
[CELEX-Nr.: 396L0009] 

25. Bundesgesetz, mit dem das Urheberrechtsgesetz geändert wird (Urheberrechtsgesetz-
Novelle 1997 – UrhG-Nov 1997) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Änderung des Urheberrechtsgesetzes 

Das Urheberrechtsgesetz, BGBl. Nr. 111/1936, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 151/1996, wird geändert wie folgt: 

1. Nach § 40e ist der folgende VIb. Abschnitt einzufügen: 

„VIb. Abschnitt 

Sondervorschriften für Datenbankwerke 

Datenbanken und Datenbankwerke 

§ 40f. (1) Datenbanken im Sinn dieses Gesetzes sind Sammlungen von Werken, Daten oder anderen 
unabhängigen Elementen, die systematisch oder methodisch angeordnet und einzeln mit elektronischen 
Mitteln oder auf andere Weise zugänglich sind. Ein Computerprogramm, das für die Herstellung oder den 
Betrieb einer elektronisch zugänglichen Datenbank verwendet wird, ist nicht Bestandteil der Datenbank. 

(2) Datenbanken werden als Sammelwerke (§ 6) urheberrechtlich geschützt, wenn sie infolge der 
Auswahl oder Anordnung des Stoffes eine eigentümliche geistige Schöpfung sind (Datenbankwerke). 

(3) Die §§ 40b und 40c gelten für Datenbankwerke entsprechend. 

Wiedergaberecht 

§ 40g. Der Urheber hat das ausschließliche Recht, ein Datenbankwerk öffentlich wiederzugeben. 

Freie Werknutzungen 

§ 40h. (1) § 42 Abs. 1 gilt für Datenbankwerke, deren Elemente einzeln mit Hilfe elektronischer 
Mittel zugänglich sind, mit der Maßgabe, daß der eigene Gebrauch durch Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung gerechtfertigt ist und ohne Erwerbszweck geschieht und daß die Quelle angegeben wird. 

(2) § 42 Abs. 3 gilt für Datenbankwerke mit der Maßgabe, daß die Vervielfältigung ohne Erwerbs-
zweck geschieht und daß die Quelle angegeben wird. 

(3) Die zur Benutzung eines Datenbankwerks oder eines Teiles desselben berechtigte Person darf 
die dem Urheber sonst vorbehaltenen Verwertungshandlungen vornehmen, wenn sie für den Zugang zum 
Inhalt des Datenbankwerks oder des Teiles derselben oder für deren bestimmungsgemäße Benutzung 
notwendig sind. Auf dieses Recht kann wirksam nicht verzichtet werden; dies schließt Vereinbarungen 
über den Umfang der bestimmungsgemäßen Benutzung nicht aus.“ 
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2. Nach § 76b ist der folgende IIa. Abschnitt einzufügen: 

„IIa. Abschnitt 

Geschützte Datenbanken 

§ 76c. (1) Eine Datenbank (§ 40f Abs. 1) genießt den Schutz nach diesem Abschnitt, wenn für die 
Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung ihres Inhalts eine nach Art oder Umfang wesentliche 
Investition erforderlich war. 

(2) Eine in ihrem Inhalt nach Art oder Umfang wesentlich geänderte Datenbank gilt als neue 
Datenbank, wenn die Änderung eine nach Art oder Umfang wesentliche Investition erfordert hat; dies gilt 
auch dann, wenn diese Voraussetzung nur durch mehrere aufeinander folgende Änderungen gemeinsam 
erfüllt wird. 

(3) Der Schutz nach diesem Abschnitt ist unabhängig davon, ob die Datenbank als solche oder ihr 
Inhalt für den urheberrechtlichen oder einen anderen sonderrechtlichen Schutz in Betracht kommt. 

(4) Der Schutz nach diesem Abschnitt berührt nicht die am Inhalt der Datenbank etwa bestehenden 
Rechte. 

Schutzrecht 

§ 76d. (1) Wer die Investition im Sinn des § 76c vorgenommen hat (Hersteller), hat mit den vom 
Gesetz bestimmten Beschränkungen das ausschließliche Recht, die ganze Datenbank oder einen nach Art 
oder Umfang wesentlichen Teil derselben zu vervielfältigen, zu verbreiten, durch Rundfunk zu senden 
und öffentlich wiederzugeben. Diesen Verwertungshandlungen stehen die wiederholte und systematische 
Vervielfältigung, Verbreitung, Rundfunksendung und öffentliche Wiedergabe von unwesentlichen Teilen 
der Datenbank gleich, wenn diese Handlungen der normalen Verwertung der Datenbank entgegenstehen 
oder die berechtigten Interessen des Herstellers der Datenbank unzumutbar beeinträchtigen. 

(2) Das Verbreitungsrecht des Herstellers umfaßt nicht das Verleihen (§ 16a Abs. 3). 

(3) Die Vervielfältigung eines wesentlichen Teils einer veröffentlichten Datenbank ist zulässig 
1. für private Zwecke; dies gilt nicht für eine Datenbank, deren Elemente einzeln mit Hilfe 

elektronischer Mittel zugänglich sind; 
2. zu Zwecken der Wissenschaft oder des Unterrichts in einem durch den Zweck gerechtfertigten 

Umfang, wenn dies ohne Erwerbszweck geschieht und die Quelle angegeben wird. 

(4) Das Schutzrecht an Datenbanken erlischt 15 Jahre nach Abschluß der Herstellung der 
Datenbank, wenn aber die Datenbank vor dem Ablauf dieser Frist veröffentlicht wird, 15 Jahre nach der 
Veröffentlichung. Die Fristen sind nach § 64 zu berechnen. 

(5) Die §§ 8, 9, 11 bis 13, 14 Abs. 2, § 15 Abs. 1, §§ 16, 16a Abs. 1 und 3, §§ 17, 17a, 17b, § 23 
Abs. 2 und 4, §§ 24, 25 Abs. 2, 3 und 5, §§ 26, 27 Abs. 1 und 3 bis 5, § 31 Abs. 1, § 32 Abs. 1, § 33 
Abs. 2 und § 41 gelten entsprechend. 

Verträge über die Benutzung einer Datenbank 

§ 76e. Eine vertragliche Vereinbarung, durch die sich der rechtmäßige Benutzer einer 
veröffentlichten Datenbank gegenüber dem Hersteller verpflichtet, die Vervielfältigung, Verbreitung, 
Rundfunksendung oder öffentliche Wiedergabe von nach Art und Umfang unwesentlichen Teilen der 
Datenbank zu unterlassen, ist insoweit unwirksam, als diese Handlungen weder der normalen Verwertung 
der Datenbank entgegenstehen noch die berechtigten Interessen des Datenbankherstellers unzumutbar 
beeinträchtigen.“ 

3. In § 86 Abs. 1 ist das Wort „oder“ am Ende der Z 4 durch einen Beistrich zu ersetzen; Z 5 hat zu lauten 
wie folgt: 

„5. eine Rundfunksendung auf eine nach § 76a dem Rundfunkunternehmer vorbehaltene 
Verwertungsart benutzt oder“ 

4. In § 86 Abs. 1 ist nach Z 5 die folgende Z 6 einzufügen: 

„6. eine Datenbank auf eine nach § 76d dem Hersteller vorbehaltene Verwertungsart benutzt, hat, 
auch wenn ihn kein Verschulden trifft, dem Verletzten, dessen Einwilligung einzuholen gewesen 
wäre, ein angemessenes Entgelt zu zahlen.“ 
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5. Nach § 99b ist der folgende § 99c einzufügen: 

„4a. Datenbanken 

§ 99c. (1) Datenbanken werden nach § 76d geschützt, wenn der Hersteller österreichischer 
Staatsbürger ist oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat. § 98 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(2) Andere Datenbanken werden nach § 76d geschützt, wenn der Hersteller eine juristische Person 
ist, die nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft oder eines 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gegründet worden ist und 

1. ihre Hauptverwaltung oder Hauptniederlassung in einem dieser Staaten hat oder 
2. ihren satzungsmäßigen Sitz in einem dieser Staaten hat und deren Tätigkeit eine tatsächliche 

ständige Verbindung zu der Wirtschaft eines dieser Staaten hat. 

(3) Im übrigen werden Datenbanken nach Maßgabe von Staatsverträgen sowie von Vereinbarungen 
geschützt, die der Rat der Europäischen Gemeinschaft nach Art. 11 Abs. 3 der Richtlinie 96/9/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates über den rechtlichen Schutz von Datenbanken (ABl. Nr. L 77 
vom 27. März 1996, S 20) schließt.“ 

Artikel II 

Beziehung zum Gemeinschaftsrecht 

Mit diesem Bundesgesetz wird das Urheberrechtsgesetz an die Richtlinie 96/9/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über den rechtlichen Schutz von Datenbanken, ABl. Nr. L 77 vom 27. März 
1996, S 20, angepaßt. 

Artikel III 

Inkrafttreten 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1998 in Kraft. 

Artikel IV 

Anwendung auf bestehende Datenbankwerke und Datenbanken 

(1) Die §§ 40f bis 40h UrhG in der Fassung dieses Bundesgesetzes gelten auch für Datenbankwerke, 
die vor dem 1. Jänner 1998 geschaffen worden sind. 

(2) Die §§ 76c bis 76e UrhG in der Fassung dieses Bundesgesetzes gelten auch für Datenbanken, 
deren Herstellung zwischen dem 1. Jänner 1983 und dem 31. Dezember 1997 abgeschlossen worden ist. 
Die Schutzfrist beginnt in diesen Fällen am 1. Jänner 1998. 

(3) § 40h Abs. 2 und § 76e UrhG in der Fassung dieses Bundesgesetzes sind nicht auf Verträge 
anzuwenden, die vor dem 1. Jänner 1998 geschlossen worden sind. 

Artikel V
 

Vollziehung
 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Justiz betraut. 

Klestil 

Klima 
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